
Bürgerwindpark Creußen 
 
 
Grundlage: 
 
Infolge der Fortschreibung des Regionalplans Oberfranken-Ost entstehen in und um Creußen 
mehrere Windkraftvorranggebiete. 
Diese Gebiete lassen auskömmliche Erträge für Windkraftanlagen erwarten. Es sind deshalb 
viele Projektanten und Investoren an diesen Flächen interessiert. 
 
In Gesprächen mit den betroffenen Grundstückseigentümern haben wir beschlossen, dass 
die Grundstücksbesitzer eines Vorrangebietes nur gemeinsam entscheiden, wer auf ihren 
Flächen die Planung und Projektierung des Parks vornimmt. Durch diese Entscheidung ist es 
möglich, dass alle Eigentümer durch ein Flächenpachtmodell in den Genuss von 
Pachtzahlungen kommen. Somit kann eine breite Bürgerbeteiligung realisiert werden. 
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung von Bürgern, die keine Grundstücke in den 
entsprechenden Gebieten haben, stellt ein Bürgerwindpark dar. 
Bei einem Bürgerwindpark treten interessierte Bürger als Betreiber der Windkraftanlagen auf. 
Dazu ist es nötig, eine Gesellschaft zu gründen, in der die Bürger wirtschaftlich tätig werden. 
Als Rechtform sind denkbar und praxiserprobt entweder eine GmbH & Co. KG, oder die 
klassische Genossenschaft. 
Bei beiden Möglichkeiten können sich Bürger finanziell am Windpark beteiligen und erhalten 
dafür eine Verzinsung ihrer Einalge, bzw. eine Gewinnausschüttung auf ihre Anteile, oder 
beides in Kombination. 
Wichtig ist, dass der einzelne Bürger das unternehmerische Risiko nur mit seiner 
eingebrachten Einlage, seinem gezeichneten Anteil trägt. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Art der Rechtform für einen Bürgerwindpark Creußen noch 
völlig offen.  
 
 
Aufgabe  der Stadt Creußen: 
 
Die Stadt Creußen unterstützt und fördert die Gründung eines Bürgerwindparks. Sie wird 
aber nicht als Betreiber oder Hauptinvestor auftreten. Die Rolle der Stadt Creußen ist es 
vielmehr, den Prozess objektiv zu begleiten und zu fördern, die Moderation zu übernehmen 
und den Gründungsprozess einzuleiten. 
 
 
Bürgerwindpark: 
 
Entsteht ein Bürgerwindpark, so muss dieser wie ein Unternehmen geführt werden.  
In der Regel werden dazu folgende Organe benötigt: 

• Vorstand 
• Aufsichtsrat 
• Gesellschafterversammlung 
• Geschäftsführer 



Diese Organe werden natürlich aus den beteiligten Bürgern bestehen. Ob die 
Geschäftsführung intern besetzt werden kann, oder ob hier auf externes Personal 
zurückgegriffen werden muss, wird sich im Verlauf der Gründung ergeben. 
 
Grundsätzlich sollen folgende Ziele erreicht werden: 
 
Möglichst viele Bürger für einen Bürgerwindpark gewinnen 
 Kleine Stückelung der Anteile / Gesellschaftsanteile (z.B. 2.000€) 
 
Zunächst die Bürger vor Ort einbeziehen 
 Kirchturmprinzip 
 
Die gesamte Wertschöpfung aus dem Windpark soll in der Region, bei uns Bürgern bleiben. 
 
Nächste Schritte: 
 
Bis 31. Dezember 2011 
Zunächst werden Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich vorstellen können, sich an einem 
Bürgerwindpark zu beteiligen. 
 
Mitte Januar 2012 
Alle Interessenten, die sich bis 31. Dezember 2011 bei der Stadt melden 
(Interessenserklärung finden Sie im Anhang), werden dann zu einer ersten 
Gründungsversammlung eingeladen.  
Hier werden die möglichen Rechtsformen vorgestellt (Steuerberater, Jurist, Praktiker).  
In dieser Versammlung wird dann, wenn die Informationen ausreichend sind, festgelegt, ob 
eine Genossenschaft oder eine GmbH & Co. KG gegründet wird. 
Zur Vorbereitung einer Satzung und einer Gründungsversammlung sollte bei  dieser 
Gelegenheit ein Arbeitskreis gewählt werden. 
 
Februar / März 2012 
Der nächste Termin wäre dann die Gründungsversammlung. 
 
Einschätzung: 
 
Die Informationsveranstaltung am 13. Dezember 2011 in der Mehrzweckhalle der Stadt 
Creußen traf auf großes Interesse. Auf Einladung der Stadt Creußen kamen über 120 
Interessenten. Etwas zwei Drittel waren Creußener Bürger. 
 
Auf die Frage, wer sich vorstellen könnte, sich an einem Bürgerwindpark zu beteiligen, 
meldeten sich etwa 90% der Anwesenden.   
 
Aus dieser Tatsache lässt sich sagen, dass die Bereitschaft der Bürger vorhanden ist, die 
Energiewende selbst aktiv mit zu gestalten.  
 
Schaffen wir es, einen Bürgerwindpark zu gründen und zu betreiben, wird das eine 
große regionale Wertschöpfung mit sich bringen. Gewinner sind in erster Linie die 
Bürger unserer Region! 

 
Harald Mild 
Erster Bürgermeister 



Interessenserklärung zur Beteiligung an einer 
BürgerEnergieGesellschaft / Genossenschaft Creußen 

 
 
Erklärung: 
 
Name:  _________________________________________________  
 
Vorname:  _________________________________________________  
 
Straße: _________________________________________________  
 
PLZ, Ort:  _________________________________________________  
 
Telefonnummer:  ____________________________ 
 
E-Mail:  ____________________________ 
 
Beruf:  ____________________________ 
 
 
Ich bin bereit, mich in einer zu gründenden Gesellschaft / Genossenschaft  
finanziell zu beteiligen. 
 
         JA  / NEIN 
 
 
Ich bin bereit, mich in einer zu gründenden Gesellschaft / Genossenschaft 
aktiv im Bereich Vorstandschaft / Aufsichtsrat / oder ähnlich zu engagieren. 
 
          JA  / NEIN 
 
 
Ich möchte gerne bei der Vorbereitung zur Gründung einer Gesellschaft / 
Genossenschaft mitwirken. 
 
         JA  / NEIN 
 
 
________________________ _____________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift) 
 
 

Zurück an: Stadt Creußen 
 z. Hd. Bürgermeister Harald Mild 
 Bahnhofstraße 11 
 95473 Creußen  


